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23. Jahrgang
Heft 2

März/April
Herausgegeben
vom
Deutsehschweizerischen
Sprachverein

Zum Volk gesprochen?

Mitbürger Wir laden Euch ein, die Vorlagen zu prüfen und
Euere Stimme... mit Ja oder Nein abzugeben." Schön, daß es
so etwas gibt. Schön, daß es das in unserem Lande schon so
lange und immer noch gibt.
Mit den eingangs angeführten Worten hat im Sommer 1966 der
Zürcher Regierungsrat die Stimmbürger des Kantons Zürich
eingeladen, vier Gesetzesvorlagen und ein Kreditbegehren zu
beurteilen (Volksabstimmung vom 11. September 1966). Jeder
Stimmberechtigte erhielt ein gedrucktes Heft von 133 Seiten, Größe Ä5,
Gewicht 110 Gramm. Das macht, beiläufig gesagt, für 275 000

Stimmberechtigte 30 Tonnen Papier.
Von den 133 Seiten waren 37 Seiten Gesetzestexte; eine Seite
enthielt den Kreditbeschluß des Kantonsrates; dazu kamen einige
Tabellen und Zeichnungen. Der Rest, gut 80 Druckseiten, bestand
aus Weisungen" oder, genauer gesagt, aus beleuchtenden
Berichten", verfaßt vom Regierungsrat. Da spricht die Regierung
zum Volk:

Es ist bereits dargelegt worden, daß die Steuerfüße der Gemeinden seit
Jahren in einer Bewegung gegen die Mitte hin begriffen sind, so daß die
Minima und die Maxiina mehr oder weniger den Charakter vereinzelter
Extreme annehmen. Die in der Gesetzesvorlage vorgesehenen Maßnahmen,
insbesondere die Verstärkung der lastenausgleichenden Funktion bei den
zweckgebundenen Staatsbeiträgen und die wesentlichen Verbesserungen beim
Finanzausgleich, lassen erwarten, daß die Nivellierung der Steuerbelastung
weitere Fortschritte machen wird. Eine stärkere Verminderung der noch
bestehenden, zum Teil großen Belastungsunterschiede in den zürcherischen
Gemeinden wird aber unter dem bestehenden Ausgleichssystem kaum erreicht
werden können, weil dieses in erster Linie auf eine Senkung der hohen
Steuerfüße ausgerichtet ist und daher nur in beschränktem Maße doppelseitig

nivellierend wirkt. (S. 59/60)
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